
Programmablauf 

WEKA Praxis-Seminar Arbeitsrecht: Entlöhnung – Pflichten und Arten

Veranstaltungsort

Zentrum für Weiterbildung 

der Universität Zürich

Schaffhauserstrasse 228

8057 Zürich

www.zwb.uzh.ch

Individualverkehr

Das Zentrum für Weiterbildung verfügt über ein eigenes Parkhaus. 

Weitere Parkgelegenheiten in unmittelbarer Nähe.

Öffentlicher Verkehr

Tram Nr. 10 oder 14 ab Zürich HB oder Zürich Oerlikon 

bis zu den Haltestellen Hirschwiesenstrasse oder Berninaplatz. 

Erreichbar ab Zürich HB innerhalb von 15 Min.

WEKA-Seminare

Zentrum für Weiterbildung der Universität Zürich

Zeit Thema

08.30–09.00 Uhr Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen

09.00–10.30 Uhr Entlöhnung

• Lohnzahlungspfl icht

a) Begriffe und Bestandteile

b) Bestimmung des Lohnes

c) Lohngleichheit von Mann und Frau

• Erscheinungsformen

a) Zeitlohn/Leistungslohn

b) Geldlohn/Naturallohn

• Ausrichtung und Sicherung des Lohnes

a) Zahlungsmodalitäten

b) Abzüge

c) Lohnrückbehalt/Abtretung, Verpfändung, 

Verrechnung von Lohnforderungen

d) Konkurs des Arbeitgebers

10.30–11.00 Uhr Kaffee- und Kommunikationspause

11.00–12.30 Uhr Mitarbeiterbeteiligung am Erfolg/Kapital

• Erscheinungsformen

Beteiligung am Geschäftsergebnis, Gratifi kation, Provision, Mitarbeiteraktien und -optionen

• Bonus

• Aktien-/Optionsprogramme

Ausarbeitung/Besprechung von Vertragsklauseln und Reglementsbestimmungen

12.30–13.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen

13.30–15.00 Uhr Diverse Fallstudien zu den Themen Entlöhnung und Mitarbeiterbeteiligung

Besprechung von Vertragsklauseln und Reglementsbestimmmungen

15.00–15.30 Uhr Kaffee- und Kommunikationspause

15.30–16.45 Uhr Spesen

• Begriff/Abgrenzung

• Pauschalspesen

Weiterbildungs-/Ausbildungskosten

• Begriff

• Pfl ichten des Arbeitgebers betreffend Aus- 

und Weiterbildung

Ausarbeitung und Besprechung von Vertragsklauseln betreffend Weiterbildung und Spesen

16.45–17.00 Uhr Schlussrunde, Fragen der Teilnehmenden

17.00 Uhr Verabschiedung / Ende des Seminars

Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.


